
547Vom 7 tei, Julius ,794.

r) Es ist! in dem, über des hiesigen Tobacksspinners Johann NicolauS Essenträgers Vermögen,
entstandenen Concurs in Gemäsheir des toten Kphi der gnädigst emanirken Verordnung von Ab
kürzung derer Processe de Anno 1770, das vorläufige Schema Clallifkatioms entworfen, und ge
hörigen Orts an das hiesige Rathhaus affigirt worden. Solches wird als» hiermit sämtlichen Cre-
ditvren öffentlich und zu dem Ende bekannt gemacht, damit selbige in dem zum Versahrc»l, super
prioritate Mitwochs den i6tc» Julius d. I. anberaumten Termin präcise 10 Uhr des Morgens
entweder persönlich oder durch hinlänglich Bevollmächtigte auf dem hiesigen Rathhaus erscheinen,
und nach Vorschrift besagten loten §phi punctoprioricatis das Nöthige allenthalben vorstellen, oder ge
wärtigen sollen, daß sie weiter nrchr gehört, sondern nach denen vorliegenden Akten W. R. erkannt,
und in Contumaciam derer Zurückbleibenden Creditore« das Colloeationsurthetl abgefaßt, undpu-

hlicirt werden soll. Eschwege den.löten Junius 1794.
8. H K. Stadtgericht hi,rs. E. Heuser.

Z) Alle und jede, welche an dem bey dem hochlöbl. Leib-Jnfamerie-Regiment gestandenen und auf
unte: thänigstes Nachsuchen verabschiedeten Lieutenant von Stamford rechtliche Ansprüche zu habe»
vermeinen, werden zu der auf Mittwochen denkten September dieses Jahrs bestimmten Tage
fahrt vorgeladen, um alsdann in der Rcceffir-Stube Fürstl. Kriegs-Collegii in gewöhnlicher Mor-
genszeit durch anreichend bevollmächtige Anwälde zu erscheinen, ihre Forderung gehörig darzuthun,
und darauf rechtlichen Erkännwisses, im Ausbleibungs-Fall aber zn gewärtigen, daß sie nicht
weiter dahier gehört, sondern demselben sein Guthaben so wohl, als der Abschied ausgehändiget
werde. Cassel den irren Junii 1794. jjürstl. Hess. Kriegs-Kollegium daselbst.

4) Es hat zwar der Einwohner Johann Ludwig Weber se», zu Langenstein schon im vorigen Jahr
seine Güther auf mehrere Jahre Meistbietend verpachtet und das Aufkommen davon zu
Tilgung seiner Passiv-Schulden bestimt. Da sich nun aber seit der Zeit immer mehrere Posten
Hersorgethau, und man dahero den Statum activorum &amp; p«ifivorum zu untersuchen für nöthig'

findet, um darnach ohne Präjuditz des einen oder andern Creditoris, die succeßive Zahlungen
zu reguliren, oder wenn die Passiva das Activ-Vermögen, wider Verhoffen übersteigen sollen,
den förmlichen Concurs-Proceß mit Vestano Rechtens erkennen zu können: So werden alle
diejenigen, welche an ersagten Johann Ludwig Weber len. An-und Zusprüche zu haben vcrmey-
Nen, '-iermit also und dergestalt vorgeladen, daß sie in Termino auf Dienstags den 29ten Jul.
nächstkünftig bestimt. Zu rechter früher Tageszeit so gewis vor der Commission dahier erscheinen,
ihre Forderungen angeben, und soviel thunlich in Continenti begründen, als widrigenfals sich der
Präclusion, und daß sie hiernach bey diesem Debitwesen nicht weiter gehört werden, gewärtigen
sollen. Rauschenberg den 2ören Jul. 1794. Von Commissionswegen, H. Stippiuo.

5) Nachdem der beim Jäger-Eorps gestandene Lieutenant von Winzingerode ohulangst verstorben
ist: So werden alle und jede, welche an dessen Nachlaß Ansprüche oder Forderungen zu habe»
vermeynen, hiermit edictaliter citirt, um in dem auf Montag den 22ten Seprbr. a. c. angesezten

Termin aus Fürstl. Kriegö-Collegio per procuratorem zu erscheinen, ihre Nolhdurft ad Prvtocollum
vorstellen zu lassen, und darauf rechtlichen Erkanntnisses, im Ausbleibungssall aber zu gewärti
gen, daß sie damit nicht weiter gehört, sondern der nach Bezahlung der Schulden übrige Nachlaß
an die nächste Erben abgegeben werde. Cassel am i4tcn Junii 1794.

Smftl. Hess. Kriegs - Collegium bas.
6) Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn TVilbelm des Neunten, Landgrafen z»

Hessen, Fürsten zu Hersfcld, Grafen zu Catzenelnbogcn, Dietz, Ziegenhayn, Nidda, Schaum-
burg und Hanau rc.rc. Wir zu Höchst Dero Rcchcrung gnädigst verordnete Präsident, Canzlar,
Vice-Prasident, Vice-Cauzlar, Geheime-und Regirrungs-Rathe ; Urkunden und bekennen hier
mit : daß die Erben des vor kurzem verstorbenen Amtmanns Arnold Bernhard Kersting Zu Gre
benstein sich erklärt, dessen Nachlaß nicht anders als eum beneficio ac Inventarii antreten zu

»ollen, zugleich auch auf die Separation des Mütterlichen erster und zweyter Ehe provocirt ha
ch h h h 2 ben-


